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Maßnahmen

3150
Nummer der Maßnahmenfläche
Ziel-Lebensraumtyp
Maßnahmen
+ = erforderliche Maßnahme für die Umsetzung

von Natura 2000

B18+, W68+,
W70+; W95+

Die linke untere Ecke des Labels befindet sich auf dem Flächenschwerpunkt.

Dringlichkeit der Maßnahmenumsetzung
keine / keine Angabe
kurzfristig
mittelfristig
langfristig

0405

#

²

Erforderliche Maßnahmen für die
Umsetzung von Natura 2000

Maßnahmenfläche

Spezielle Maßnahmen des Arten- und
Biotopschutzes
B18 LRT-spezifische Behandlungsgrundsätze

beachten
weiterhin gelten die Allgemeinen Behandlungsgrundsätze
für Arten des Anhangs II und IV der FFH-RL (Ausführungen hierzu im Text)

Maßnahmen in Wäldern und Forsten
F16 Vor-, Unter-, Nachanbau mit

standortheimischen Baumarten
F2 Frühzeitige Mischungsregulierung

zugunsten standortheimischer Baumarten
in Mischbeständen

F31 Entnahme gesellschaftsfremder Baumarten
F40 Erhaltung von Altholzbeständen
F41 Erhaltung bzw. Förderung von Altbäumen

und Überhältern
F44 Erhaltung von Horst- und Höhlenbäumen
F45 Erhaltung von stehendem und liegendem

Totholz
F45d Erhaltung und Mehrung von stehendem und

liegendem Totholz
F56 Wiederherstellung wertvoller

Offenlandbiotope durch Gehölzentnahme
F61 Verzicht auf Düngung, Kalkung und

Biozideinsatz
F71 Auflassen von Wildäckern und Wildwiesen
F78 Reduktion des Schwarzwildbestandes
F9 Zurückdrängung florenfremder zugunsten

standort- bzw. naturraumheimischer
Baumarten

Sonstige Maßnahmen
M2 Sonstige Maßnahmen (nähere Erläuterung

im Textteil)

Maßnahmen in der Offenlandschaft
O22 Mahd alle 3-5 Jahre im Herbst/Winter
O23 Mahd alle 2-3 Jahre
O24 Mahd 1x jährlich

O43 Keine mineralische Stickstoffdüngung
O46 Keine Gülle- und Jaucheausbringung

Entwicklungsmaßnahmen an Gewässern
und Mooren
W68 Verzicht auf jegliche fischereiliche

Nutzung
W70 Kein Fischbesatz
W95 Verzicht auf Gewässerunterhaltung

Kernbereich gemäß NSG-Änderungs-VO (im Verfahren)
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Karte 6: Maßnahmen
FFH-Gebiet Buschschleuse

O30 Erste Mahd nicht vor dem 15.8.
keine BeweidungO32

Entbuschung von TrockenrasenO59


